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 Veröffentlicht am 22.04.1953

Norm

ZPO §182

Rechtssatz

Es ist nicht Aufgabe des Prozeßgerichtes, in dem Falle, als sich der vom Kläger geltend gemachte Klagsgrund nicht als

stichhältig erweist, diese, obwohl er rechtsfreundlich vertreten ist, dazu zu veranlassen, andere Klagsgründe geltend

zu machen, und es kann auch gar nicht erwartet werden, daß Vorbringen des Klägers in einer Art ergänzt oder

verbessert werden könnte, daß hiedurch der Klagsanspruch begründet erscheint.
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